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In der Strafsache gegen den A rbe i te r  ,QL1 R A 
H aus Bremen, zur Z e i t  im Gericntsgefdngnis Breınen=-.Stadt 
i n  Untersuchungshaft, • 
wegen Diebstahls i .R . ,  . . 

' hat das Reichsger acht, }.Strafsenat, i n  der Sitzung 
vom 26. Oktober 1942, an der te  tlgenorrunen haben 

als R ich ter :  
der Präsident des Re ichsgerichts Dr.Dr.Buazke 
und d i e  Re tchsger tchtsräte Dr.Hartung, Dr.Froel ich, 
Schaefer II, Paul, ı 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Landgerichtsdtrektor Prånkel, 

auf d i e  Revis ion des Angeklagten nach mündlicher Verhandlung 
nur Recht erkannt: , . 

D i e  Rev is ion gegen das Ü r t e i l  des Landgerichts i n  B r e m e n 
"Vom 4. September 1942 w i r d  verworfen; dem Beschwerdeführer werden 
d i e  Kosten des Rechtsmit te ls  auferlegt. 

. 
Von Rechts wegen 

" \  ı vag .. 

Gründe 
Ffte das Landgericht im angefochtenen Ur t e i l  festgestellt  hat, 

i s t - d e r  Angeklagte b e r e i t s  achtınal vorbestraft t ,  darunter v iermal 
wegen Diebstahls und Unterschlagung und einmal wegen Betrugs und 
Urkundenjfälschung. Die l e t z t e  Strafe von 3 Jahren Zuchthaus hat 
er b i s  zum 27. Oktober 1.9.36 verbüßt. Seine neuen Straftaten, 
11 Verbrechen des D iebstah ls  LR . ,  hat er f n  der  Ze i t  vom Februar.. 
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1942 bis April 1942 begangen. Es trifft daher zwar nicht zu, daß 
bei ihm die äußeren Vorausse tzungen des § 20a Abs. 1 StGB vorlie= 
gen; denn zwischen dem .Eintritt der Rechtskraft des Urteils vom 
9.Februar 1934, durch das die letzte Vorstrafe von 3 Jahren ZUcht= 
Haus aber ihn verhängt wurde, und den neuen Straftaten des Ange= 
klagten sind, die Zeit der Strafverbüfiung nicht eingerechnet, ` 
mehr als 5 Jahre verstrichen (§' 20a Abs.3 StGB). Die neuen Straf= 
taten ergeben aber für sich allein die äußeren Merkmale des § 20a 
Abs.2 StGB, nämlich, daß der Angeklagte mindestens J vorsätzliche 
Vergehen oder Verbrechen begangen hat. Auch die inneren Herkmole 
des Gewohnheitsverbrechers hat das Landgericht bei dem Angeklagten 
ohne Hechtsirrtum aus ee tnem Vorleben und seiner Gesamtpersöhlich= 
de tt entnommen. Der zum Hasen des Oewohnheitsverbrechers gehörende 
Hong zur Begehung von .Rechtsbrüchen ergibt sich schon aus der 
Ibtsache, daß der Angeklagte trotz günstiger .wirtschaftlicher 
Lage innerhalb weniger kOchen 11 Frauen bei ihren .Einkäufen in 
WOrenhäusern bestohlen hat. Diese seine Kennzei chnung als Gewohnt= 
heitsverbrecher wird bestätigt durch seine früheren Übten, bei 
denen er u. a. ebenfalls in Warenhäusern und auf Friedhöfen ge= 
stehlen hat. Die Vorschrift des §' 20a Abs.3 .StGB 'hindert nicht, 
sie trotz des Zeitablaufs bei der Gesamtwürdtgung der neuen Taten 
des Angeklagten unterstützend heraneuztehen. Der schlug, er, den 
das Landgericht als asoetalen, in seiner .HemmungSlosígkeit jeder 
Versuchung er1 legenden Menschen bezeichnet, werde auch in Zukunft 
weitere erhebliche seinem Hang entspringende Straftaten begehen, 
ist durch die Feststellungen, über seine bisherige Lebensführung 
und seine psychopathische Veranlagung (vgl. erst Bd. 72 S. 259) ge= 
rechtfertigt. .Da demnach der Angeklagte auch Igefdhrlich' i.5. 
des §' 20a StGB ist, hat ihn das Landgericht mit Recht nach dieser 
Vorschrift verurteilt. \ 

Auch die Verhängung der Ibdesstrafe nach dem 5 l des Gesetzes. 
vom 4.September 1941 R681 I 3;549 tot durch die vom' Landgericht 
angeführten Gründe jedenfalls unter dem Ges ichtspunkt einer ge= 
rechten Sühne gerechtfertigt. Es hat mit Recht entscheidendes Ge= 
wicht darauf gelegt, daß das Schutehe dürfhis der Volksgeme tnschaft 
im Krieg gesteigert ist. Dasselbe gilt auch fur das Bedürfnis nach 
gerechter Sühne für volksschddliches Verhalten. 

Die Revision ist daher zu uerwerfen. 
Hartung ı geh. : Buuuke Froel ich Schaefer Paul 
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